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Brakel, 19.03.2018 Heike Neu 

Vorsitzende des Bezirksausschusses 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brakel 

 

Jahresabschluss und Lagebericht des Versor-
gungsunternehmens der Stadt Brakel VUBRA 

 
Der Rat der Stadt Brakel hat am 05.12.2017 den Jahresabschluss und den Lage-
bericht des Versorgungsunternehmens der Stadt Brakel, VUBRA, zum 
31.12.2016 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 8.385.825,61 
€ und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 werden festgestellt. 
Der Jahresfehlbetrag wird auf insgesamt 151.438,41 € festgestellt und auf neue 
Rechnung vorgetragen.  
Die einzelnen Spartenergebnisse werden dabei wie folgt auf neue Rechnung vor-
getragen: 
-Wasser- und Stromversorgung, Jahresüberschuss = 110.450,51 € 
-Beteiligungen, Jahresüberschuss = 150.117,90 € 
-Bäder, Jahresfehlbetrag = 403.006,82 € 
Der Rat stimmt der Entlastung des Betriebsausschusses gem. § 4 Buchstabe c 
EigVO NRW unter Vorbehalt der Bestätigung der GPA NRW für das Jahr 2016 zu.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses im Rathaus, Am Markt 12, 33034 Brakel, Zimmer 30, zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten. Der abschließende Vermerk der GPA NRW (Ge-
meindeprüfungsanstalt) über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betrie-
bes Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2016 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
INTECON GmbH – Niederlassung Bad Oeynhausen, bedient. 
Diese hat mit Datum vom 24.11.2017 den nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt des Versorgungsunternehmens der Stadt Brakel für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2016 bis zum 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung) liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbe-
triebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-

 



nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigen-
betriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Versorgungsunternehmens der Stadt Bra-
kel. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge des Versorgungsunternehmens und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft IN-
TECON GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 
Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
AZ.: ohne     Herne, den 05.03.2018 
       
      Gemeindeprüfungsanstalt  
      Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) 
 
      (Thomas Siegert) 
 
      Brakel, den 22.03.2018 
      Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel 
 
      (Dominik Schlenhardt) 
      kaufmännischer Betriebsleiter 
      (Christof Münstermann) 
      technischer Betriebsleiter 



Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters 

 
 

Bürgermeister Hermann Temme führt die 
nächste Bürgersprechstunde für 

alle Brakeler Bürgerinnen und Bürger am  
Donnerstag, 22. März 2018 
von 16.30 bis 18.00 Uhr 

im Rathaus, 1. Stock, Zimmer 20 
 

durch. In dieser Zeit ist der Bürgermeister selbstverständlich auch 
telefonisch erreichbar unter 0 52 72 / 360 220 

 
 



 
 
 
 
An   
Alle Jagdgenossen   
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes  
Auenhausen  
  
             Auenhausen, den 09.03.2018 

 
 
 
 
 

Einladung zur Generalversammlung 
 
 
 
Zur diesjährigen Generalversammlung der Jagdgenossenschaft Auenhausen darf ich  
Sie als Mitglied des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Auenhausen hiermit für 
 

Dienstag, den 27. März 2018 um 19.30 Uhr 
ins Dorfgemeinschaftshaus Auenhausen 
 

 
herzlich einladen.  
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Verlesen des Protokolls der letzten Generalversammlung 
3. Kassenbericht 
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenprüfers 
5. Neuwahl des Jagdvorstandes und des Schrift- und Kassenprüfers 
6. Verwendung des Jagdpachtgeldes 
7. Verschiedenes 

 
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 
Für das leibliche Wohl im Anschluss an die Versammlung ist gesorgt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vorsitzender  






